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auf Grundlage der §§ 157 ff der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 

M-V) in der geltenden Fassung lade ich Sie am 

24. November 2020 um 17.00 Uhr 

nach Rom in die Gaststätte „Zum Römer“ zur Verbandsversammlung 01/2020 des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz ein. 

Tagesordnung:  

 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsteher als Vorsitzenden der 

Verbandsversammlung, 

- Information zur Einhaltung des Hygienekonzeptes nach § 7 (Corona-Lockerungs-LVO MV) 

für Sitzungen kommunaler Gremien insbesondere zur Benutzung des Mikrofons 

- Information über die Anwesenheit der Presse/Medien und über die digitale Aufzeichnung 

der Verbandsversammlung, Begrüßung der Gäste 

 

2. Fragen, Vorschläge und Anregungen von Einwohnern 

 

3. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

- der Ladung, 

- der Anwesenheit, 

- der Beschlussfähigkeit 

 

Bestimmung von zwei Verbandsmitgliedern als Stimmenzähler und gemäß Geschäftsordnung 

Bestimmung des Schriftführers durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung 

 

4. Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Protokolls der Verbandsversammlung Nr. 

03/2019 vom 26. November 2019 

 

5. Anträge zur Tagesordnung 

 

6. Bestätigung der Tagesordnung 

 

7. Bericht des Verbandsvorstehers als Vorsitzenden der Verbandsversammlung zu wesentlichen 

Ereignissen in der Zeit zwischen der letzten und heutigen Verbandsversammlung 

 

8. Beschlussvorlage Nr. 01/2020 zur Verbandsversammlung Nr. 01/2020 am 

24. November 2020: 

Bericht der Wirtschaftsprüfer: 

BRB Revision und Beratung oHG, Wismarsche Straße 182, 19053 Schwerin 

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-

Lübz 

 

9. Beschlussvorlage Nr. 02/2020 der Verbandsversammlung Nr. 01/2020 am 

24. November 2020: Fünfte Änderung der Verbandssatzung des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz vom 5. Dezember 2014 

 

10. Beschlussvorlage Nr. 03/2020 der Verbandsversammlung Nr. 01/2020 am 

24. November 2020: Dritte Änderung der Gebührensatzung des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Einrichtung zur Trinkwasserversorgung (Trinkwassergebührensatzung) vom 6. Oktober 2015 

 

11. Beschlussvorlage Nr. 04/2020 der Verbandsversammlung Nr. 01/2020 am 

24. November 2020: Erste Änderung der Gebührensatzung des Wasser- und 

Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz für die Inanspruchnahme der öffentlichen 

Einrichtung zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung (dezentrale 

Schmutzwassergebührensatzung) vom 27. Februar 2019 
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12. Beschlussvorlage Nr. 05/2020 der Verbandsversammlung Nr. 01/2020 am 

24. November 2020: Zweite Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Verwaltungsgebühren und Auslagen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-

Lübz (Verwaltungsgebührensatzung) vom 22. November 2016 

 

13. Beschlussvorlage Nr. 06/2020 zur Verbandsversammlung Nr. 01/20 am  

24. November 2020:  

Bestätigung des Wirtschaftsplans des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Parchim-Lübz 

für das Geschäftsjahr 2021 

 

Hinweis: 

Alle Gesamtkalkulationen und Unterlagen zum Wirtschaftsplan können bereits im Vorfeld der 

Verbandsversammlung in den Geschäftsräumen des WAZV eingesehen werden sowie während 

der Verbandsversammlung direkt vor Ort. 

 

14. Beschlussvorlage Nr. 07/2020 zur Verbandsversammlung Nr. 01/20 am 24.  

November 2020: Bestätigung der Beitragsregelungen für unbebaute 

Innenbereichsgrundstücke 

 

Hinweis: 

Die vollständige Stellungnahme des Innenministeriums kann in den Geschäftsräumen des 

WAZV eingesehen werden. 

 

15. Sonstiges 

 

16. Schlusswort des Verbandsvorstehers und Vorsitzenden der Verbandsversammlung 

 

Wichtiger Hinweis:  

Bitte beachten Sie das Hygienekonzept für die Verbandsversammlung Nr. 01/2020 am 

24. November 2020. 

Auf Grund der aktuellen Situation sind nicht mehr als 5 Besucher (Bürgerinnen und 

Bürger) zugelassen. 

 

 

 

gez. Norbert Reier 

 

Verbandsvorsteher und 

Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 


